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Regeste

Art. 21 Abs. 1 lit. d UVG, Art. 10 Abs. 1 lit. a und e UVG: Unfallversicherer ist
kostenpflichtig für ärztlich verordnete Sondennahrung und dazu benötigte Utensilien bei
vollinvalidem Rentenbezüger (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen
vom 5. November 2021, UV 2019/5). Art. 21 Abs. 1 lit. d UVG, Art. 10 Abs. 1 lit. a und e
UVG: Unfallversicherer ist kostenpflichtig für ärztlich verordnete Sondennahrung und dazu
benötigte Utensilien bei vollinvalidem Rentenbezüger (Entscheid des
Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 5. November 2021, UV 2019/5).
Bestätigt durch Urteil des Bundesgerichts 8C_785/2020; auf die Beschwerde des
Versicherten ist das Bundesgericht mit Urteil 8C_782/2020 nicht eingetreten.

Erwägungen

E. 2.1
Grundsätzlich fällt die Heilbehandlung mit Rentenbeginn dahin (Art. 19 Abs. 1 Satz 2
UVG). Unter den Voraussetzungen des Art. 21 Abs. 1 UVG werden dem Bezüger nach
Festsetzung einer Rente jedoch Pflegeleistungen und Kostenvergütungen (Art. 10-13)
gewährt, wenn er an einer Berufskrankheit leidet (lit. a), unter einem Rückfall oder an
Spätfolgen leidet und die Erwerbsfähigkeit durch medizinische Vorkehren wesentlich
verbessert oder vor wesentlicher Beeinträchtigung bewahrt werden kann (lit. b), zur
Erhaltung seiner verbleibenden Erwerbsfähigkeit dauernd der Behandlung und Pflege
bedarf (lit. c) oder erwerbsunfähig ist und sein Gesundheitszustand durch medizinische
Vorkehren wesentlich verbessert oder vor wesentlicher Beeinträchtigung bewahrt werden
kann (lit. d).

E. 2.2
Gemäss Art. 10 Abs. 1 UVG hat der Versicherte Anspruch auf die zweckmässige
Behandlung der Unfallfolgen, nämlich auf die ambulante Behandlung durch den Arzt, den
Zahnarzt oder auf deren Anordnung durch eine medizinische Hilfsperson sowie durch den
Chiropraktor und die ambulante Behandlung in einem Spital (lit. a), die vom Arzt oder
Zahnarzt verordneten Arzneimittel und Analysen (lit. b), die Behandlung, Verpflegung und
Unterkunft in der allgemeinen Abteilung eines Spitals (lit. c), die ärztlich verordneten
Nach- und Badekuren (lit. d) sowie die der Heilung dienlichen Mittel und Gegenstände (lit.
e).

E. 3.1
Eine Leistungspflicht gestützt auf Art. 21 Abs. 1 lit. a, b oder c UVG kommt vorliegend
mangels Vorliegens einer Berufskrankheit oder einer Erwerbsfähigkeit offensichtlich nicht
in Frage und wird vom Beschwerdeführer auch nicht geltend gemacht. Angesichts des



Umstandes, dass es sich beim Beschwerdeführer um einen vollinvaliden Rentenbezüger
handelt, gilt es demgegenüber zu prüfen, ob die Voraussetzungen des Art. 21 Abs. 1 lit. d
UVG erfüllt sind. Während die Beschwerdegegnerin dies mit der Begründung verneint, bei
der Sondennahrung und den dazugehörigen Utensilien handle es sich nicht um medizinische
Vorkehren im Sinne dieses Artikels, sondern um Essen und Trinken, welche zur
Grundpflege zählen und durch die Hilflosenentschädigung abgegolten würden, lässt der
Beschwerdeführer durch seinen Beistand geltend machen, es handle sich bei der
Sondennahrung um eine medizinische Massnahme und nicht einfach nur um eine etwas
speziellere Form der Ernährung.

E. 3.2
Der Beschwerdeführer bezieht von der Beschwerdegegnerin unbestrittenermassen eine
Hilflosenentschädigung schweren Grades (UV-act. 235). Diese Entschädigung erhält er,
weil er wegen der Beeinträchtigung seiner Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen
dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf (vgl. Art. 9 des
Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG; SR
830.1]). Zu diesen alltäglichen Lebensverrichtungen gehört unbestrittenermassen das Essen.
Die Hilflosenentschädigung deckt jedoch nicht das Essen oder die dazu benötigten
Utensilien an sich ab, sondern den Hilfsbedarf des Beschwerdeführers in Bezug auf das
Essen (Hardy Landolt, N 35 ff. zu Art. 26, in: Marc Hürzeler/Ueli Kieser [Hrsg.],
Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Kommentar zum schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, 2018). Sie wird als Pauschalbetrag an die nichtmedizinischen
Kosten für die Bewältigung der alltäglichen Lebensverrichtungen vergütet und steht
deshalb als Ersatz der daraus entstandenen Mehrausgaben (Robert Ettlin, Die Hilflosigkeit
als versichertes Risiko in der Sozialversicherung, Diss. Freiburg 1998, S. 337). Vor diesem
Hintergrund ist die Begründung der Beschwerdegegnerin, die Sondennahrung und die dazu
benötigten Utensilien würden bereits durch die Hilflosenentschädigung abgegolten, nicht
nachvollziehbar.

E. 3.3
Es gilt - wie gesagt - zu prüfen, ob es sich bei Sondennahrung und dazu benötigten
Utensilien um medizinische Vorkehren handelt, durch welche der Gesundheitszustand des
Beschwerdeführers wesentlich verbessert oder vor wesentlicher Beeinträchtigung bewahrt
werden kann (Art. 21 Abs. 1 lit. d i.V.m. Art. 10 UVG). Das UVG kennt keine
Umschreibung der medizinischen Vorkehren gemäss Art. 21 Abs. 1 lit. d oder der
zweckmässigen Behandlung gemäss Art. 10 Abs. 1. Der Bundesrat hat von der Möglichkeit,
die Leistungspflicht der Versicherung näher zu umschreiben (Art. 10 Abs. 3 UVG), anders
als im Bereich der Krankenversicherung keinen Gebrauch gemacht (Alexandra
Rumo-Jungo/André Pierre Holzer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4. Aufl. 2012, S.
102). In der obligatorischen Krankenpflegeversicherung besteht im Sinne einer ärztlichen
Leistung für enterale Ernährung zu Hause eine Leistungspflicht, wenn eine ausreichende
perorale sondenfreie Ernährung ausgeschlossen ist. Für parenterale Ernährung zu Hause
besteht ebenfalls eine Leistungspflicht und für sondenfreie enterale Ernährung zu Hause
besteht eine Leistungspflicht, sofern eine Indikationsstellung gemäss den "Richtlinien der
Gesellschaft für klinische Ernährung der Schweiz (GESKES) über Home Care, künstliche
Ernährung zu Hause" vom Januar 2013 erfolgt ist (Verordnung des EDI über Leistungen in
der obligatorischen Krankenpflegeversicherung [Krankenpflege-Leistungsverordnung,



KLV; SR 832.112.31], Anhang 1, Ziff. 2.1 Innere Medizin, Allgemein). Im Rahmen der
Invalidenversicherung werden die Kosten für Sondenernährung als medizinische
Massnahme übernommen (vgl. Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts vom 16.
Dezember 2002, I 100/00, E. 3.1 sowie BGE 136 V 210). Sowohl die obligatorische
Krankenpflegeversicherung als auch die Invalidenversicherung übernehmen also die Kosten
für Sondennahrung als ärztliche Leistung respektive medizinische Massnahme, und es ist
kein Grund ersichtlich, weshalb davon im Rahmen der Unfallversicherung abgewichen
werden sollte. Auch wenn sich in Gesetz und Verordnung zur Unfallversicherung eine
entsprechende Regelung nicht findet, drängt sich eine analoge Handhabung für die
Unfallversicherung wegen der Vergleichbarkeit der Rechtsgebiete auf (vgl. hierzu Thomas
A. Bühlmann, Die rechtliche Stellung der Medizinalpersonen im Bundesgesetz über die
Unfallversicherung vom 20. März 1981, Diss. 1985, S. 62 f.). Dies auch vor dem
Hintergrund, dass die von Art. 10 Abs. 1 lit. a UVG umfasste Behandlung diagnostische
Untersuchungen sowie therapeutische Vorkehren umfasst, wobei die verschiedensten
therapeutischen Mittel und Heilanwendungen zur Verfügung stehen (Alfred Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2. Aufl. 1989, S. 278), und Art. 10 Abs. 1 lit. e
UVG Mittel und Gegenstände erfasst, die den Heilungsprozess fördern, ohne Arzneimittel
im Sinne von lit. a zu sein (Maurer, a.a.O., S. 285 Ziff. 6a). Die Unfallversicherung hat nach
dem Gesagten gestützt auf Art. 21 Abs. 1 lit. d i.V.m. Art. 10 Abs. 1 lit. a und e UVG die
Kosten für Sondennahrung und dazugehörige Utensilien als Heilbehandlung zu
übernehmen.

E. 3.4
Sowohl Art. 10 Abs. 1 lit. a UVG als auch Art. 10 Abs. 1 lit. e UVG erfordern eine ärztliche
Verordnung (vgl. bezüglich lit. e Maurer, a.a.O., S. 285 Ziff. 6b). Aktenkundig sind
vorliegend unter anderem eine Kostengutsprache für künstliche Ernährung zu Hause vom 8.
September 2014 (UV-act. 277 S. 5), eine Verordnung für Ernährungsformen und spezielle
Konsistenzen mit dem Hinweis auf Sondenernährung vom Oktober 2015 (act. G 10.23)
sowie eine "Verordnung für künstliche Ernährung zu Hause Trinknahrung, Sondennahrung,
Parenterale Ernährung" vom 11. April 2017 (act. G 10.16 f.).

E. 3.5
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Beschwerdegegnerin kostenpflichtig ist für dem
Beschwerdeführer ärztlich verordnete Sondennahrung sowie dafür benötigte Utensilien.

E. 4.1
Im Sinne der vorstehenden Erwägungen ist die Beschwerde unter Aufhebung des
Einspracheentscheids vom 16. November 2018 gutzuheissen.

E. 4.2
Gerichtskosten sind keine zu erheben (Art. 61 lit. a ATSG).

E. 4.3
Bei diesem Verfahrensausgang hat der Beschwerdeführer grundsätzlich Anspruch auf eine
Parteientschädigung (Art. 61 lit. g ATSG). Da der Beschwerdeführer sich von seinem Vater
und Beistand vertreten liess und eine Entschädigung Anwälten und Rechtsagenten
vorbehalten ist (vgl. Art. 10-12 des st. gallischen Anwaltsgesetzes, sGS 963.70), ist ihm
jedoch keine Parteientschädigung zuzusprechen. Entscheid im Zirkulationsverfahren
gemäss Art. 39 VRP Die Beschwerde wird gutgeheissen und es wird festgestellt, dass die



Beschwerdegegnerin kostenpflichtig ist für dem Beschwerdeführer ärztlich verordnete
Sondennahrung sowie dafür benötigte Utensilien. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
Eine Parteientschädigung wird nicht zugesprochen.
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